
 
An die/den 

 Dekan*in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (einzureichen bei Fr. Trautmann) 

 Dekan*in der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät (einzureichen bei Fr. Trautmann) 
 Dekan*in der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät (einzureichen bei Fr. Reiter) 
 Dekan*in der Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften (einzureichen bei Fr. Haring) 

 Dekan*in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (einzureichen bei Fr. Geiger) 

 Dekan*in der Katholisch-Theologischen Fakultät (einzureichen bei Hr. Dirnhofer)    
 School of Education - Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung (einzureichen bei Fr. Springer) 

 
BEWERBUNG UM EIN FÖRDERUNGSSTIPENDIUM im Studienjahr                        

Der digital ausgefüllte Antrag samt Anlagen ist ausschließlich in Papierform abzugeben! 

  

                  

Nachname, Vorname; Akad. Titel  Matrikelnummer  Staatsbürgerschaft 

                  

Studienrichtung Studienkennzahl   Geburtsdatum   

            

Postleitzahl, Ort Straße, Hausnummer 

            

E-Mail-Adresse Telefonnummer 

                                        

Bankverbindung: IBAN (Bitte in 4er-Blöcken angeben) BIC 

 

Die hier angegebene Adresse muss zwingend mit den Daten des Hauptwohnsitzes 
übereinstimmen, da ansonsten keine Auszahlung erfolgen kann! 

 

1. Hiermit beantrage ich ein Förderungsstipendium für meine 

    Masterarbeit     Diplomarbeit   Dissertation 

und bestätige, dass mir für diese Arbeit bisher noch kein Förderungsstipendium zuerkannt 
wurde. 

2.  Entsprechend der Ausschreibung des Förderungsstipendiums liegen meinem Antrag  
folgende Unterlagen bei (siehe auch Informationsblatt zum Förderungsstipendium): 

   aktuelles Studienblatt 

   Beschreibung der Arbeit (Master- und Diplomarbeit, max. 1 Seite) bzw. Disposition   
                 (Dissertation) 

   Kostenaufstellung und Finanzierungsplan, sowie Zeitplan 

  Ausführliches Gutachten eines Universitätslehrers/einer Universitätslehrerin zur 
Kostenaufstellung und darüber, dass der/die Studierende voraussichtlich in der Lage sein 
wird, die Arbeit mit überdurchschnittlichem Erfolg durchzuführen. (Wichtig: Die wissenschaftliche 
Arbeit muss auch offiziell im jeweiligen Prüfungsreferat bzw. bei dem/der DekanIn angemeldet sein!) 

   Kopie des Bachelor-/Master-/Diplomzeugnisses 

   bei Überschreitung der Studiendauer: entsprechender Nachweis (z.B.: ärztliches Attest) 

   Nachweis über Staatsbürgerschaft im Sinne des § 4 StudFG (in Kopie)  
(entfällt bei EU-BürgerInnen) 

- für Drittstaatsangehörige: Nachweis der „langfristigen Aufenthaltsberechtigung – EG“ 
- für Staatenlose: Amtliche Meldung in Österreich (Antragsteller/in und einem Elternteil) 
- Flüchtlinge: Flüchtlingsstatus (Pass, Bescheid) 

 

3. Bekommen Sie von einer anderen Stelle eine Förderung oder Bezahlung für Ihre wissenschaftliche 

Arbeit?            ja            nein         Wenn ja, von wo und in welcher Höhe?         

4.     Ich verpflichte mich hiermit, im Falle einer Zuerkennung eines Förderungsstipendiums dem Dekan 
bzw. der Dekanin einen schriftlichen Bericht über die Arbeit und über die ordnungsgemäße 
Verwendung der Förderungsmittel gegebenenfalls unter Vorlage der Originalrechnungen spätestens 
drei Monate nach Fertigstellung der Arbeit vorzulegen. 
 

       

Ort, Datum Unterschrift des/der AntragsstellerIn 
 


	An die/den
	Dekan*in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (einzureichen bei Fr. Trautmann)


